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	Vergabehandbuch

	
	



	Auftraggeber
	Projekt
	Projekt-Nr. 

	
	
	

	
	Projektleitung
	Ablage Nr. 

	
	
	




1. Für die Bearbeitung des Angebotes wird keine Kostenerstattung gewährt. 
2. Mit Abgabe des Angebotes muss der Bieter oder die Bietergemeinschaft eine Freistellungsbescheinigung nach dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe (EStG § 48b Abs. 1 Satz 1) vorlegen. 
3. Das Angebot muss alle Preise und geforderten Erklärungen enthalten und mit rechtsverbindlicher Unterschrift versehen sein. 
Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig. 
Etwaige Änderungsvorschläge oder Nebenangebote sind nur in Verbindung mit dem Hauptangebot zulässig und müssen auf besondere Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet sein. Die Gleichwertigkeit mit dem Hauptangebot ist nachzuweisen. 
4. Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten oder Widersprüche, so hat er unverzüglich vor Angebotsabgabe den Auftraggeber schriftlich darauf hinzuweisen. 
5. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen führen zum Ausschluss des Angebots.
6. Beabsichtigt der Bieter, wesentliche Teile der ausgeschriebenen Leistung (mehr als 20 % der Vertragsleistung) von Nachunternehmern durchführen zu lassen, so hat er in seinem Angebot unter Nennung von Name und Anschrift der Nachunternehmen darauf hinzuweisen.
7. Bietergemeinschaften müssen ein Verzeichnis der einzelnen Bieter mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und eine rechtskräftige Erklärung einer gesamtschuldnerischen Haftung beifügen.
8. Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes von den preisbildenden Verhältnissen für sein Angebot zu überzeugen. Stellt der Bieter in den Verdingungsunterlagen Unklarheiten fest, welche nach seiner Auffassung die Preisermittlung beeinflussen, so hat er vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen.
9. Der Auftraggeber kann bei Auftragserteilung die Hinterlegung der gesamten Kalkulation in einem verschlossenen Umschlag in seinen Räumen verlangen. 
10. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während und nach Durchführung des Vertrages alle Informationen, Geschäftsvorgänge und Unterlagen, die ihm anlässlich der Vertragserfüllung bekannt werden, gegenüber Dritten vertraulich zu behandeln. Eine entsprechende Verpflichtung wird er seinen zur Durchführung dieses Vertrages eingesetzten Mitarbeitern oder dritten Erfüllungsgehilfen auferlegen.
11. Abweichende Geschäftsbedingungen des Bieters gelten nicht. 
12. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 
Sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen den Vertragsparteien wie auch die Wahl des Gerichtsstandes bestimmen sich nach deutschem Recht. 
Gerichtsstand ist der Erfüllungsort der Bauleistung. 
13. Die Angebote müssen bis spätestens zum vorgeschriebenen Abgabetermin bei dem Auftraggeber eingehen. Später eingehende Angebote finden keine Berücksichtigung bei der Vergabe.
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